


Die Steuer- und Gebührensätze 2026 im Überblick: 

 
1. Steuern 
 

Steuersätze der Gemeinde Rommerskirchen: 

• Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)  571 v.H. 

• Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)  585 v.H. 

• Gewerbesteuer  480 v.H. 

   
• Hundesteuer für einen Hund:  78,00 € 

(f. bestimmte Rassen nach Landeshundegesetz   195,00 € bzw. 390,00 €) 

• Hundesteuer für zwei Hunde, je Hund  90,00 €                   
(f. bestimmte Rassen nach Landeshundegesetz   225,00 € bzw. 450,00 €) 

• Hundesteuer für drei und mehr Hunde, je Hund  102,00 € 
(f. bestimmte Rassen nach Landeshundegesetz   255,00 € bzw. 510,00 €) 

 
 

2. Abfallentsorgungsgebühren (Restmüllgefäß) 
 

 Grundgebühr pro Jahr Grundgebühr pro Jahr 
mit 

Kompostierungsbonus 

Leistungsgebühr je 
Entleerung 

60 Liter Gefäß  113,41 €  103,61 €  2,15 €   
90 Liter Gefäß  165,68 €  150,99 €  3,23 €  

120 Liter Gefäß  214,71 €  195,12 €  4,31 €  
240 Liter Gefäß  393,46 €  354,28 €  8,61 €  

1.100 Liter Gefäß  1.898,90 €  1.719,31 €  39,48 €  
 
Die Abfuhrkosten für einen „grauen Abfallsack“ betragen 5,60 € pro Stück. Bei Bedarf können Sie 
auch zusätzliche Biotonnen beantragen. Für die Bereitstellung einer zusätzlichen Biotonne wird eine 

zusätzliche Jahresgebühr für ein 120 Liter Gefäß von 54,00 € und für ein 240 Liter Gefäß von 92,00 € 
erhoben. 
 

3. Entwässerungsgebühren 
 
Für das Jahr 2026 gelten folgende Gebührensätze: 

 
Schmutzwasser: 

• Leistungsgebühr     4,44 € / m³ Frischwasser  

• Grundgebühr    72,00 € / Jahr je Frischwasseranschluss  
 
Niederschlagswasser: 

• Leistungsgebühr     1,15 € / m² befestigte und / oder bebaute  
  angeschlossene Grundstücksfläche 

• Grundgebühr      0,27 € / m² befestigte und / oder bebaute 

Grundstücksfläche 
  unabhängig vom Kanalanschluss 

 

Auf Antrag können nicht in den Kanal eingeleitete Frischwassermengen in Abzug gebracht werden, in 
erster Linie betrifft dies Gartenbesitzer, die Frischwasser für die Bewässerung ihres Gartens 
benötigen. Der Nachweis muss über eine geeichte und im Leitungsnetz festinstallierte „zweit e“ 

Wasseruhr erfolgen. Für die erstmalige Anmeldung einer zweiten Wasseruhr wird eine einmalige 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 15,00 € in Rechnung gestellt.  
Die Entwässerungsgebühren werden monatlich durch die Kreiswerke Grevenbroich GmbH 

eingezogen. 
 
Für Rückfragen zur Kalkulation der Abfall- und Entwässerungsgebühren steht Ihnen das Tiefbauamt 

(02183/8006602), ansonsten das Steueramt für Gewerbe- und Hundesteuer (02183/8002012) sowie 
für Grundsteuer und Abfallentsorgung (02183/8002011) zur Verfügung. 


